
Kostenbeitragstabelle 
 

Maßgebliches Einkommen  
nach § 93 des 
Achten Buches Sozialge-
setzbuch 

Beitragsstufe 1 Beitragsstufe 2 Beitragsstufe 3 Beitrags-
stufe 4 

vollstationär 
erste Person 

vollstationär 
zweite  
Person 

vollstationär 
dritte Person teilstationär 

Einkom-
mens- 
gruppe 

Euro Euro Euro Euro Euro 

1 bis 1.524,99 0 0 0 0 
2 1.525,00 bis 

1.800,99 
72 55 0 68 

3 1.801,00 bis 
2.000,99 

128 80 35 80 

4 2.001,00 bis 
2.200,99 

216 100 45 90 

5 2.201,00 bis 
2.400,99 

300 135 55 100 

6 2.401,00 bis 
2.700,99 

374 170 75 110 

7 2.701,00 bis 
3.000,99 

456 215 115 120 

8 3.001,00 bis 
3.300,99 

540 270 160 135 

9 3.301,00 bis 
3.600,99 

615 330 205 150 

10 3.601,00 bis 
3.900,99 

693 405 255 165 

11 3.901,00 bis 
4.200,99 

792 480 315 180 

12 4.201,00 bis 
4.600,99 

897 555 375 195 

13 4.601,00 bis 
5.000,99 

1.029 630 420 210 

14 5.001,00 bis 
5.500,99 

1.141 690 460 230 

 
 
Auszug aus Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe 
 
§ 91 Anwendungsbereich 
(1) Zu folgenden vollstationären Leistungen und vorläufigen Maßnahmen werden Kostenbeiträge erhoben:  
1. der Unterkunft junger Menschen in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform (§ 13 Absatz 3), 
2. der Betreuung von Müttern oder Vätern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen (§ 19), 
3. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20), 
4. der Unterstützung bei notwendiger Unterbringung junger Menschen zur Erfüllung der Schulpflicht und 
zum Abschluss der Schulausbildung (§ 21), 
5. der Hilfe zur Erziehung  
a) in Vollzeitpflege (§ 33), 
b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34), 
c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35), sofern sie außerhalb des Elternhauses erfolgt, 
d) auf der Grundlage von § 27 in stationärer Form, 
6. der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche durch geeignete Pflegepersonen 
sowie in Einrichtungen über Tag und Nacht und in sonstigen Wohnformen (§ 35a Absatz 2 Nummer 3 und 4), 
7. der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 
8. der Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in den Nummern 5 und 6 genannten Leistungen entspricht (§ 
41). 
(2) Zu folgenden teilstationären Leistungen werden Kostenbeiträge erhoben:  
1. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen nach § 20, 
2. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 und anderen teilstationären Leistungen nach § 27, 
3. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Tageseinrichtungen und anderen 
teilstationären Einrichtungen nach § 35a Absatz 2 Nummer 2 und 
4. Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in den Nummern 2 und 3 genannten Leistungen entspricht (§ 41). 



(3) Die Kosten umfassen auch die Aufwendungen für den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe. 
(4) Verwaltungskosten bleiben außer Betracht. 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen die Kosten der in den Absätzen 1 und 2 genannten Leistun-
gen unabhängig von der Erhebung eines Kostenbeitrags. 
 
 
§ 92 Ausgestaltung der Heranziehung 
(1) Zu den Kosten der in § 91 Absatz 1 genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen sind Elternteile aus 
ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 und 94 heranzuziehen; leben sie mit dem jungen Menschen zu-
sammen, so werden sie auch zu den Kosten der in § 91 Absatz 2 genannten Leistungen herangezogen. 
(1a) Unabhängig von ihrem Einkommen sind nach Maßgabe von § 93 Absatz 1 Satz 3 und § 94 Absatz 3 her-
anzuziehen:  
1. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 genannten Leistungen und vor-
läufigen Maßnahmen, 
2. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Absatz 1 Nummer 1, 4 und 8 genannten Leistungen, 
3. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der in § 91 Absatz 1 Nummer 2 genannten Leistungen, 
4. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Absatz 1 genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen; leben sie 
mit dem jungen Menschen zusammen, so werden sie auch zu den Kosten der in § 91 Absatz 2 genannten 
Leistungen herangezogen. 
(2) Die Heranziehung erfolgt durch Erhebung eines Kostenbeitrags, der durch Leistungsbescheid festgesetzt 
wird; Elternteile werden getrennt herangezogen. 
(3) Ein Kostenbeitrag kann bei Eltern ab dem Zeitpunkt erhoben werden, ab welchem dem Pflichtigen die Ge-
währung der Leistung mitgeteilt und er über die Folgen für seine Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen 
Menschen aufgeklärt wurde. Ohne vorherige Mitteilung kann ein Kostenbeitrag für den Zeitraum erhoben 
werden, in welchem der Träger der öffentlichen Jugendhilfe aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, die 
in den Verantwortungsbereich des Pflichtigen fallen, an der Geltendmachung gehindert war. Entfallen diese 
Gründe, ist der Pflichtige unverzüglich zu unterrichten. 
(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit Unterhaltsansprüche vorrangig oder gleichrangig Be-
rechtigter nicht geschmälert werden. Von der Heranziehung der Eltern ist abzusehen, wenn das Kind, die Ju-
gendliche, die junge Volljährige oder die Leistungsberechtigte nach § 19 schwanger ist oder der junge 
Mensch oder die nach § 19 leistungsberechtigte Person ein leibliches Kind bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres betreut. 
(5) Von der Heranziehung soll im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sonst Ziel und Zweck 
der Leistung gefährdet würden oder sich aus der Heranziehung eine besondere Härte ergäbe. Von der Heran-
ziehung kann abgesehen werden, wenn anzunehmen ist, dass der damit verbundene Verwaltungsaufwand in 
keinem angemessenen Verhältnis zu dem Kostenbeitrag stehen wird. 
 
§ 93 Berechnung des Einkommens 
(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen nach die-
sem Buch, der Leistungen nach dem Vierzehnten Buch und der Leistungen nach Gesetzen, die eine entspre-
chende Anwendung des Vierzehnten Buches vorsehen, und der Renten oder Beihilfen nach dem Bundesent-
schädigungsgesetz für Schaden an Leben sowie an Körper oder Gesundheit bis zur Höhe der vergleichbaren 
Leistungen nach dem Vierzehnten Buch. Eine Entschädigung, die nach § 253 Absatz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, geleistet wird, ist nicht als Einkommen 
zu berücksichtigen. Geldleistungen, die dem gleichen Zwecke wie die jeweilige Leistung der Jugendhilfe die-
nen, zählen nicht zum Einkommen und sind unabhängig von einem Kostenbeitrag einzusetzen; dies gilt nicht 
für  
1. monatliche Leistungen nach § 56 des Dritten Buches bis zu einer Höhe des in § 61 Absatz 2 Satz 1 und § 62 
Absatz 3 Satz 1 des Dritten Buches für sonstige Bedürfnisse genannten Betrages und 
2. monatliche Leistungen nach § 122 des Dritten Buches bis zu einer Höhe des in § 123 Satz 1 Nummer 2, § 
124 Nummer 2 und § 125 des Dritten Buches genannten Betrages. 
Kindergeld und Leistungen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklich genann-
ten Zweck erbracht werden, sind nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 
(2) Von dem Einkommen sind abzusetzen  
1. auf das Einkommen gezahlte Steuern und 
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung sowie 
3. nach Grund und Höhe angemessene Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen 
Einrichtungen zur Absicherung der Risiken Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit. 
(3) Von dem nach den Absätzen 1 und 2 errechneten Betrag sind Belastungen der kostenbeitragspflichtigen 
Person abzuziehen. Der Abzug erfolgt durch eine Kürzung des nach den Absätzen 1 und 2 errechneten Betra-
ges um pauschal 25 vom Hundert. Sind die Belastungen höher als der pauschale Abzug, so können sie abge-
zogen werden, soweit sie nach Grund und Höhe angemessen sind und die Grundsätze einer wirtschaftlichen 
Lebensführung nicht verletzen. In Betracht kommen insbesondere  
1. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, 
2. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben, 
3. Schuldverpflichtungen. 



Die kostenbeitragspflichtige Person muss die Belastungen nachweisen. 
(4) Maßgeblich ist das durchschnittliche Monatseinkommen, das die kostenbeitragspflichtige Person in dem 
Kalenderjahr erzielt hat, welches dem jeweiligen Kalenderjahr der Leistung oder Maßnahme vorangeht. Auf 
Antrag der kostenbeitragspflichtigen Person wird dieses Einkommen nachträglich durch das durchschnittli-
che Monatseinkommen ersetzt, welches die Person in dem jeweiligen Kalenderjahr der Leistung oder Maß-
nahme erzielt hat. Der Antrag kann innerhalb eines Jahres nach Ablauf dieses Kalenderjahres gestellt wer-
den. Macht die kostenbeitragspflichtige Person glaubhaft, dass die Heranziehung zu den Kosten aus dem 
Einkommen nach Satz 1 in einem bestimmten Zeitraum eine besondere Härte für sie ergäbe, wird vorläufig 
von den glaubhaft gemachten, dem Zeitraum entsprechenden Monatseinkommen ausgegangen; endgültig 
ist in diesem Fall das nach Ablauf des Kalenderjahres zu ermittelnde durchschnittliche Monatseinkommen 
dieses Jahres maßgeblich. 
 
 
§ 94 Umfang der Heranziehung 
(1) Die Kostenbeitragspflichtigen sind aus ihrem Einkommen in angemessenem Umfang zu den Kosten heran-
zuziehen. Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten. 
(2) Für die Bestimmung des Umfangs sind bei jedem Elternteil die Höhe des nach § 93 ermittelten Einkom-
mens und die Anzahl der Personen, die mindestens im gleichen Range wie der untergebrachte junge Mensch 
oder Leistungsberechtigte nach § 19 unterhaltsberechtigt sind, angemessen zu berücksichtigen. 
(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses erbracht und bezieht einer der El-
ternteile Kindergeld für den jungen Menschen, so hat dieser unabhängig von einer Heranziehung nach Absatz 
1 Satz 1 und 2 einen Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der Elternteil den Kostenbeitrag 
nach Satz 1 nicht, so sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe insoweit berechtigt, das auf dieses Kind 
entfallende Kindergeld durch Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs nach § 74 Absatz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes in Anspruch zu nehmen. Bezieht der Elternteil Kindergeld nach § 1 Absatz 1 des Bundes-
kindergeldgesetzes, gilt Satz 2 entsprechend. Bezieht der junge Mensch das Kindergeld selbst, gelten die 
Sätze 1 und 2 entsprechend. Die Heranziehung der Elternteile erfolgt nachrangig zu der Heranziehung der 
jungen Menschen zu einem Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes. 
(4) Werden Leistungen über Tag und Nacht erbracht und hält sich der junge Mensch nicht nur im Rahmen von 
Umgangskontakten bei einem Kostenbeitragspflichtigen auf, so ist die tatsächliche Betreuungsleistung über 
Tag und Nacht auf den Kostenbeitrag anzurechnen. 
(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von Eltern werden nach Einkommensgruppen gestaffelte Pau-
schalbeträge durch Rechtsverordnung des zuständigen Bundesministeriums mit Zustimmung des Bundesra-
tes bestimmt. 
(6) (weggefallen) 
 
 
§ 97 a Pflicht zur Auskunft 
(1) Soweit dies für die Berechnung oder den Erlass eines Kostenbeitrags oder die Übernahme eines Teilnah-
mebeitrags nach § 90 oder die Ermittlung eines Kostenbeitrags nach den §§ 92 bis 94 erforderlich ist, sind 
Eltern, Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen sowie Leistungsberechtigter nach § 19 verpflichtet, 
dem örtlichen Träger über ihre Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben. Junge Volljährige und volljährige 
Leistungsberechtigte nach § 19 sind verpflichtet, dem örtlichen Träger über ihre Einkommensverhältnisse 
Auskunft zu geben. Eltern, denen die Sorge für das Vermögen des Kindes oder des Jugendlichen zusteht, 
sind auch zur Auskunft über dessen Einkommen verpflichtet. Ist die Sorge über das Vermögen des Kindes 
oder des Jugendlichen anderen Personen übertragen, so treten diese an die Stelle der Eltern. 
(2) Soweit dies für die Berechnung der laufenden Leistung nach § 39 Absatz 6 erforderlich ist, sind Pflege-
personen verpflichtet, dem örtlichen Träger darüber Auskunft zu geben, ob der junge Mensch im Rahmen des 
Familienleistungsausgleichs nach § 31 des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt wird oder berücksich-
tigt werden könnte und ob er ältestes Kind in der Pflegefamilie ist. Pflegepersonen, die mit dem jungen Men-
schen in gerader Linie verwandt sind, sind verpflichtet, dem örtlichen Träger über ihre Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. 
(3) Die Pflicht zur Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 umfasst auch die Verpflichtung, Name und Anschrift 
des Arbeitgebers zu nennen, über die Art des Beschäftigungsverhältnisses Auskunft zu geben sowie auf Ver-
langen Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Sofern landesrechtliche Regelungen 
nach § 90 Absatz 1 Satz 2 bestehen, in denen nach Einkommensgruppen gestaffelte Pauschalbeträge vorge-
schrieben oder festgesetzt sind, ist hinsichtlich der Höhe des Einkommens die Auskunftspflicht und die 
Pflicht zur Vorlage von Beweisurkunden für die Berechnung des Kostenbeitrags nach § 90 Absatz 1 Nummer 
3 auf die Angabe der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Einkommensgruppe beschränkt. 
(4) Kommt eine der nach den Absätzen 1 und 2 zur Auskunft verpflichteten Personen ihrer Pflicht nicht nach 
oder bestehen tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit ihrer Auskunft, so ist der Arbeitgeber dieser 
Person verpflichtet, dem örtlichen Träger über die Art des Beschäftigungsverhältnisses und den Arbeitsver-
dienst dieser Person Auskunft zu geben; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Der zur Auskunft verpflichteten 
Person ist vor einer Nachfrage beim Arbeitgeber eine angemessene Frist zur Erteilung der Auskunft zu set-
zen. Sie ist darauf hinzuweisen, dass nach Fristablauf die erforderlichen Auskünfte beim Arbeitgeber einge-
holt werden. 



(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 zur Erteilung einer Auskunft Verpflichteten können die Auskunft verwei-
gern, soweit sie sich selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeich-
neten Angehörigen der Gefahr aussetzen würden, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit ver-
folgt zu werden. Die Auskunftspflichtigen sind auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht hinzuweisen. 
 
 


